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TAGESORDNUNG 

 
 
für die  Sitzung  der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Sodingen am Mittwoch, dem 
10.05.2017, 17:00 Uhr  
Sitzungsort: Bürgersaal der Akademie Mont-Cenis 

 

Öffentlicher Teil 

 
 1. Programm zur Entwicklung von Wohnbauflächen (WEP) 2017-2020 
  
 2. Bebauungsplan Nr. 255, - Hunbergstraße -,  

Stadtbezirk Sodingen  
Beschluss zur Aufstellung gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und 
Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

  
 3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.10,  

Nahversorgungsmarkt Paul-Gerhardt-Straße,  
Stadtbezirk Sodingen 
Beschluss zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes  
gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

  
 4. Satzung der Stadt Herne über die äußere Gestaltung der Gebäude und sonstiger 

baulicher Anlagen (Gestaltungssatzung) im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 229 - Castroper Straße - 
Satzungsbeschluss gemäß § 86 Abs. 1 Bauordnung für das Land  
Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) 

  
 5. Antrag: Aufnahme eines Kunstwerkes in die Herner Denkmalliste 
  
 6. Anfrage: Neubau "Else-Drenseck-Seniorenzentrum" in Herne-Börnig 
  
 7. Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept ungedeckter Sportanlagen 
  
 8. Neubau der Erschließungsanlage "Anger" an der Castroper Straße 
  
 9. Antrag: Parkverbote vor den Zugängen auf der Börniger Straße 61 ff. sowie 

Ausschilderung der Rettungswege 
  
 10. Anfrage: Zustand der Verkehrszeichen im Kreuzungsbereich Mont-Cenis-

Straße/Kirchstraße 
  
 11. Anfrage: LKW-Parken in Sodingen 
  
 12. Fußgängerüberweg Castroper Str. in Anlehnung an den Prüfauftrag (2016/0819) 
  
 13. Vorschlag: Sachstandsbericht der Verwaltung zum Parkraumkonzept in Sodingen 
  
 14. Anfrage: Beginn der Pflanzarbeiten an der Horsthauser Straße 
  
 15. Ausbau von Wegen auf dem Holthauser Friedhof 
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 16. Ausbau von Wegen auf dem Südfriedhof 
  
 17. Anfrage: Zustand des Verbindungsweges zwischen der Kronenstraße und der 

Straße "Im Wiescherfeld" 
  
 18. Anfrage: Zuständigkeit und Reinigungsintervalle bestimmter Wege und baulicher 

Anlagen im Gysenbergpark 
  
 19. Anfrage: Zustand der Gysenbergteiche und Verschmutzung der Wege durch 

Gänse 
  
 20. Bestellung einer stellvertretenden Leiterin der Bezirksverwaltungsstellen 
  
 21. Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters und der Verwaltung 
  

Nichtöffentlicher Teil 

 
 1. Verkauf eines Grundstücks am Jürgens Hof zum Bau einer Pflegeeinrichtung 
  
 2. Verkauf eines Grundstücks am Jürgenshof zum Bau einer Wohnanlage für 

Menschen mit Behinderung 
  
 3. Verkauf von Grundstücken am Jürgens Hof zu Wohnbauzwecken 
  
 4. Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters und der Verwaltung 
  
 
 
Herne,  28. April 2017            Der Bezirksbürgermeister:  Mathias Grunert 
 
 
Weitere Informationen zu den Inhalten finden Sie im Ratsinformationssystem unter www.herne.de 
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TAGESORDNUNG 
 

für die  Sitzung  der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Eickel am Donnerstag, dem 
11.05.2017, 16:00 Uhr  
Sitzungsort: Eickeler Markt 1, Bürgersaal des Sud- und Treberhauses 

Öffentlicher Teil 

 
 1. Programm zur Entwicklung von Wohnbauflächen (WEP) 2017-2020 
  
 2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 11,   

- Albert-Schweitzer-Carré -, Stadtbezirk Eickel 
1. Entscheidung über die im Rahmen der Beteiligungsverfahren  
    eingegangenen Stellungnahmen 
2. Entscheidung über die redaktionellen Änderungen und  
    Ergänzungen 
3. Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

  
 3. Anfrage: Zukunft der alten Schule an der Eickeler Straße 
  
 4. Anfrage: Pluto V, Teilgebiet "Eickel 1b" 
  
 5. Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept ungedeckter Sportanlagen 
  
 6. Anfrage: Bewegungsparcours Eickel 
  
 7. Anfrage: Öffnung des Kreisverkehrs Magdeburger Straße / Hordeler Straße 

(Bochum) 
  
 8. Anfrage: Geplante Reduzierung des Taktes der Straßenbahn Linie 306 
  
 9. Anfrage: Planung des Kreisverkehrs 

Dorneburger/Bielefelder/Holsterhauser/Königstraße 
  
 10. Anfrage: Überquerungshilfen auf der Hordeler Straße an der Dahlhauser Straße 

und der Reichsstraße 
  
 11. Anfrage: Vermüllung und Verkehrsbehinderung im Stadtteil Röhlinghausen 
  
 12. Bestellung einer stellvertretenden Leiterin der Bezirksverwaltungsstellen 
  
 13. Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters und der Verwaltung 
  

Nichtöffentlicher Teil 

 
 1. Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters und der Verwaltung 
  
 
 
Herne, 27.04.2017              Der Bezirksbürgermeister: Hans-Dieter Schneider 
 
Weitere Informationen zu den Inhalten finden Sie im Ratsinformationssystem unter www.herne.de 
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Landtagswahl am 14. Mai 2017 
 

Einladung zu der Sitzung des Kreiswahlausschusses 
 
 

Am 
Donnerstag, den 18. Mai 2017, 15 Uhr, 

 
findet im Besprechungsraum 233 des Rathauses in Herne, Friedrich-Ebert-Platz 2, die 
Sitzung des Kreiswahlausschusses für den Landtagswahlkreis 110 Herne I statt. 
 
Tagesordnung: 

1. Feststellung des amtlichen Ergebnisses der Landtagswahl vom 14. Mai 2017 

2. Mitteilungen des Vorsitzenden 

 
Die Sitzung ist öffentlich und zugänglich für jedermann.  
 
Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 68 Abs. 4 der 
Landeswahlordnung (LWahlO) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 548, 964), zuletzt geändert 
durch Verordnung  vom 24. August 2016 (GV. NRW. S. 726). 
 
 
Herne, 25. April 2017                       Der Kreiswahlleiter: Dr. Frank Dudda, Oberbürgermeister 

    
 
 
 

Öffentliche Zahlungserinnerung 

Die Zahlungsabwicklung der Stadt Herne als Vollstreckungsbehörde erinnert an die Zahlung der 
im Monat Mai 2017 fällig werdenden Steuern und Abgaben.  
Bei verspäteter Zahlung müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Säumniszuschläge 
berechnet werden. Falls Mahnung und ggfs. zwangsweise Einziehung erforderlich 
werden, entstehen weitere Kosten. 
Die Bankverbindungen der Stadt Herne und das anzugebende Kassenzeichen 
entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Heranziehungsbescheid. 
 
Herne, 5.5.2017                            Zahlungsabwicklung als Vollstreckungsbehörde  
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Öffentliche Zustellung 
 

 
Für Herrn Vasile Chiriac, letzte bekannte Anschrift: Hiberniastr. 39, 44623 Herne, liegt bei der 
Stadt Herne, Der Oberbürgermeister, Fachbereich Öffentliche Ordnung und Sport, 
Arbeitsgruppe Schwarzarbeit, Berliner Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.43, 2.46,folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Bescheid vom 26.04.2017, Aktenzeichen 44/2-2-0140/15 
 
Der Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle - nach vorheriger Terminabsprache - 
abgeholt werden (� 02323 16-2258, -2260, -2032). 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Herne, den 26.04.2017 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
Für Frau Luminita Chiriac, letzte bekannte Anschrift: Hiberniastr. 39, 44623 Herne, liegt bei 
der Stadt Herne, Der Oberbürgermeister, Fachbereich Öffentliche Ordnung und Sport, 
Arbeitsgruppe Schwarzarbeit, Berliner Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.43, 2.46, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Bescheid vom 27.04.2017, Aktenzeichen 44/2-2-0141/15 
 
Der Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle - nach vorheriger Terminabsprache - 
abgeholt werden (� 02323 16-2258, -2260, -2032). 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Herne, den 27.04.2017 
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Öffentliche Zustellung 
 

 
Für Herrn Valter Stanciu, letzte bekannte Anschrift: Castroper Str. 60, 44628 Herne, liegt bei 
der Stadt Herne, Der Oberbürgermeister, Fachbereich Öffentliche Ordnung und Sport, 
Arbeitsgruppe Schwarzarbeit, Berliner Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.43, 2.46, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Bescheid vom 27.04.2017, Aktenzeichen 44/2-2-0142/15 
 
Der Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle - nach vorheriger Terminabsprache - 
abgeholt werden (� 02323 16-2258, -2260, -2032). 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Herne, den 27.04.2017 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

 
Für Herrn Florinel Stanciu, letzte bekannte Anschrift: Haldenstr. 32, 44623 Herne,liegt bei 
der Stadt Herne, Der Oberbürgermeister, Fachbereich Öffentliche Ordnung und Sport, 
Arbeitsgruppe Schwarzarbeit, Berliner Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.43, 2.46, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Bescheid vom 28.04.2017, Aktenzeichen 44/2-2-0143/15 
 
Der Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle - nach vorheriger Terminabsprache - 
abgeholt werden (� 02323 16-2258, -2260, -2032). 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Herne, den 28.04.2017 
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   Fachbereich  

 Öffentliche Ordnung und Sport 
   
   
Öffentliche Zustellung   Verwaltungsgebäude 
Frau   Berliner Platz 9 
Georgiana Manole   44623 Herne 
zuletzt wohnhaft   
Oesterholzstr. 97   Zimmer: 2.26 
44145 Dortmund   Auskunft erteilt:  

 Frau Sander 
zurzeit unbekannten Aufenthalts   
   Telefon: 0 23 23/16- 2638 
   Telefax: 0 23 23/16- 2637 
   Mobil:            
   E-Mail:    Ordnungsamt 

                @herne.de 
   
   Internet: www.herne.de 

 
Ihr/Mein Schreiben vom:       Ihr/Mein Zeichen: 44/1 San 880/16  2017-05-03 

 
Öffentliche Zustellung gem. § 1 Abs. 1 LZG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG 
 
Sehr geehrte(r)  Frau Manole , 
 
ich habe am heutigen Tag gegen Sie eine Ordnungsverfügung erlassen. 
Den Bescheid können Sie im Fachbereich  Öffentliche Ordnung und Sport, Berliner Platz 9, 44623 
Herne, Zimmer 2.26, zu den üblichen Öffnungszeiten einsehen bzw. entgegennehmen. 
 
Öffnungszeiten: 
Montag              08.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr 
Dienstag            08.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr 
Mittwoch            08.30 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag        08.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr 
Freitag               08.30 bis 12.00 Uhr 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt, mit der Folge, dass Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
Das Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung, beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung, zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Rechtsgrundlagen 
LZG                   Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  
                          (Landeszustellungsgesetz) vom 07.03.06 (GV NRW S. 94) zuletzt  
                          geändert am 12.05.09 (GV NRW S. 296) 
VwZG                Verwaltungszustellungsgesetz vom 12.08.05 (BGBI I S. 2354) zuletzt  
                          geändert am  10.10.13 (BGBl. I S. 3786) 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Marek 

 


